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Nachtarbeitsverbot für Frauen? 
Ein wegweisender Grundsatzentscheid des Bundesverfassungsgerichtes 

(G. M.) - In Deutschland, wie auch in 
unserem Land, ist Nachtarbeit für Frauen 
in den meisten Berufssparten verboten. 
Das deutsche Verfassungsgericht hat nun 
vor kurzem einen Grundsatzentscheid ge
fallt, der das Nachtarbeitsverbot für Ar
beiterinnen für verfassungswidrig erklärt. 
Ein wegweisendes Urteil auch für unser 
Land? Eugen Büchel, Sekretär des Liech
tensteinischen Arbeitnehmerverbandes 
(LANV), hofft, dass dies nicht der Fall 
sein wird. 

Das deutsche Bundesverfassungsge
richt hat das gesetzliche Verbot der 
Nachtarbeit für Arbeiterinnen für unver
einbar mit dem Gebot der  Gleichbehand
lung von Frauen und Männern nach dem 
deutschen Grundgesetz erklärt. Das  Ur
teil beruft sich zudem auf  die gesell
schaftspolitische Zielsetzung der  deut
schen Verfassung und auf das Recht der 
Europäischen Gemeinschaft. Für weibli
che Angestellte und Beamtinnen galt das 
Nachtarbeitsverbot nicht. 

Für die liechtensteinischen Erwerbstä
tigen regelt das «Gesetz über  die Arbeit 
in Industrie, Gewerbe und Handel» die 
Arbeitszeit. In dem seit 1967 gültigen Ar
beitsgesetz heisst es unter den allgemei
nen Vorschriften, dass «auf die Gesund
heit der weiblichen Arbeitnehmer gebüh
rend Rücksicht zu nehmen und für die 
Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen» sei. 

SBB-Privatisierung 
wird geprüft 

Bern (AP) Der  Bundesrat will die 
Möglichkeiten einer Privatisierung der 
SBB und der Aufhebung des Beamten
status der Bahnangestellten prüfen. In  
einer am Montag veröffentlichten Ant
wort auf ein Postulat der Freisinnig-De
mokratischen Fraktion (FDP) erklärt er  
sich bereit, den Vorstoss entgegenzu
nehmen. 

Das von den Schweizerischen Bundes
bahnen (SBB) geforderte marktwirt
schaftliche Verhalten könne nur erbracht 
werden, wenn die Leistungen im öffentli
chen Interesse abgekoppelt würden, 
schreibt der Bundesrat. Ziel müsse dem
nach sein, den SBB ein Betätigungsfeld 
zuzuweisen, das sie nach ausschliesslich 
marktwirtschaftlichen Kriterien führen 
könnten. Die SBB seien aufzufordern, 
zusammen mit Experten diesen Bereich 
zu definieren, der  danach durch Bundes
rat  und Parlament genehmigt werden 
müsste. Für diesen einmal definierten Be
reich hätten die Bundesbahnen die volle 
unternehmerische Verantwortung zu tra
gen, von Subventionen irgendwelcher 
A r t  könnte hier nicht mehr die Rede sein, 
hält der Bundesrat fest. Auch die Investi
tionen müssten durch die SBB getragen 
werden, die aber die Freiheit in der Tarif
gestaltung erhielten. 

Freizügigkeit kommt 
vors Volk 

Zürich (spk) Der  Schweizerische Kauf
männische Verband (SKV) hält an  seiner 
Initiative für die volle Freizügigkeit bei 
Pensionskassen fest. Der  vom Bundesrat 
ausgearbeitete Gesetzesentwurf garantie
re  keine Lösung, welche den Bedürfnis
sen der Arbeitnehmer entspreche, erklär
te  SKV-Generalsekretär Peider Signorell 
auf Anfrage. 

D e r  Nationalrat hatte Ende Januar das 
Volksbegehren gegen die «goldenen Fes
seln» abgelehnt: Die Idee der Initiative 
sei zu begrüssen, doch verzögere sie die 
Gesetzesarbeit unnötig. Der SKV hat 
nun am Wochenende beschlossen, seine 
Initiative nicht zurückzuziehen. Nur  sie 
garantiere, dass Arbeitnehmer wirklich in 
jedem Falle bei einem Stellenwechsel 
sämtliche Beiträge ausbezahlt erhielten, 
erklärte Signorell. 

Detaillierte Bestimmungen sind dazu in 
der Verordnung vom 8. Januar 1968 ent
halten, die in Art. 63 festhält: Ausnahms
weise kann für weibliche Arbeitnehmer 
Nacht- und Sonntagsarbeit vom Amt  für 
Industrie und Gewerbe bewilligt werden, 
soweit sie für die Berufsbildung unent
behrlich ist, soweit sie im betreffenden 
Beruf üblich ist, soweit sie nötig ist, um 
einen sonst unvermeidlichen Verderb von 
Gütern vorzubeugen, soweit die Mitwir
kung weiblicher Arbeitnehmer zur Behe
bung einer Betriebsstörung infolge höhe
rer Gewalt notwendig ist. 

Unter dem Titel «Sonderschutz der 
weiblichen Arbeitnehmer» sind ferner 
Arbeiten aufgeführt, die «für alle weibli
chen Arbeitnehmer» als verboten gelten. 
Dazu gehört das Bedienen von Maschi
nen oder anderen Einrichtungen, sofern 
damit erfahrungsgemäss eine erhebliche 
Unfallgefahr besteht oder die körperliche 
Leistungsfähigkeit übermässig bean
sprucht wird. Verboten sind für Frauen 
auch Arbeiten bei grosser Hitze oder Käl
te sowie Arbeiten, die mit heftiger Er
schütterung verbunden sind. Ferner ver
bietet die Verordnung das «Heben, Tra
gen und Fortbewegen schwerer Lasten» 
und die Bedienung von Druckbehältern 
mit gefährlichem Inhalt sowie die Unter
tagearbeit im Stollenbau und in Berg
werken. 

FL-Firmen sind auch vertreten 
Liste der grössten Unternehmen in der Schweiz und Liechtenstein 

(G.M. ) - Im schweizerisch-liechten
steinischen Wirtschaftsraum mischen 
auch Firmen aus dem Fürstentum Liech
tenstein kräftig mit. Dies geht aus der 
Zusammenfassung «Die grössten Unter
nehmen in der Schweiz 1991» hervor, die 
von der Schweizer Handelszeitung veröf
fentlicht wurde. In den «Top 2000» sind 
einige Industrieunternehmen aufgeführt, 
aber auch die drei auf dem Finanzplatz 
Liechtenstein tätigen Banken. 

Die in Liechtenstein tätigen Unterneh
men zeichnen sich dadurch aus, dass sehr 
wenig Zahlen erhältlich sind. Dennoch 
hat die Handelszeitung einige Unterneh
men aus unserem Land in ihre Liste auf
genommen. Auf Platz 52 der im schwei
zerisch-liechtensteinischen Wirtschafts
raum tätigen Unternehmen rangiert die 
Hilti A G ,  auf Platz 182 figuriert die Bal-
zers-Gruppe, auf dem 363. Platz ist die 
Firmengruppe Hoval zu finden, die Hil-
cona A G  nimmt den 927. Rang ein. 

Der Umsatz der Hilti A G  wird mit 
1989 Mio. Fr. beziffert, für die Firmen
gruppe Hoval scheint ein Umsatz von 251 
Mio. Fr. auf. Die Hilcona A G  erzielte 
einen Umsatz von 63 Mio. Fr .  

Die Hilti A G  scheint auch in verschie
denen Spezialrubriken auf, in denen 
ebenfalls eine Rangierung vorgenommen 
wird. Mit einem Gewinn von 52,6 Mio. 

Fr. bewegt sie sich im Mittelfeld der «100 
Industrie-, Handels- und Dienstleistungs
unternehmen, Banken und Versicherun
gen mit dem grössten Gewinn», ist mit 
einem Auslandanteil von 96 Prozent des 
Umsatzes in der vorderen Hälfte der 
«Auslandorientierten» und nimmt den 
31. Rang der «grössten Investoren» ein, 
wobei die Investitionen mit 155 Mio. Fr. 
angegeben werden. Das in der  Befesti
gungstechnik weltweit tätige Unterneh
men gehört auch der zweiten Hälfte der 
«Gewinnträchtigsten» mit einem ausge
wiesenen Gewinn von 52,6 Mio. Fr. an 
und nimmt diesen Platz auch bei der  Be
wertung der Meistverdienenden mit 
einem Cash Flow von 112 Mio. Fr. ein. 
Die Hilti A G  nimmt auch den 25. Rang 
der «50 grössten Arbeitgeber im Aus
land» ein: Gesamthaft beschäftigt die 
Hilti A G  10400 Arbeitnehmer, wobei die 
Zunahme gegenüber dem Vorjahr 15,6 
Prozent beträgt. 

Auch alle drei liechtensteinischen Ban
ken sind unter den «Top 50» angesiedelt: 
Die Bank in Liechtenstein mit einer Bi
lanzsumme von 6,9 Milliarden Fr. im Jah
re 1990 auf dem 25. Platz, die Liechten
steinische Landesbank mit einer Bilanz
summe von 6,5 Milliarden Fr. auf dem 
27. Rang und die Verwaltungs- und Pri-
vat-Bank A G  auf dem 38. Platz der 400 
rangierten Banken und Sparkassen. 

Umweltverträglichkeitsbericht liegt auf 
Einsichtnahme in der Landesbibliothek, in der Regierungskanzlei sowie im Tiefbauamt möglich 

Der vom Studienkonsortium Rheinkraftwerke, bestehend aus den Liechtensteinischen Kraftwerken (LKW), den Nordostschweizeri
schen Kraftwerken (NOK) sowie der Motor-Columbus AG, erstellte Umweltverträglichkeitsbericht ist ab heute für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Der gesamte Bericht (unser Bild) ist in der Landesbibliothek, in der Regierungskanzlei und im Tiefbauamt einsehbar. 
Hauptberichte, also Kurzfassungen, liegen auch bei den Rheinanliegergemeinden zur Einsichtnahme auf. (Bild: Beat Schürte) 

EG will EWR-Verhandlungen nicht scheitern lassen 
Aussenminister bestehen aber a u f  Einheitlichkeit des gemeinsamen Binnenmarktes mit den EFTA-Ländern 

Brüssel (AP) Auch nach einem Aus-
senministertreffen der Europäischen Ge
meinschaft zeichnete sich am Montag in 
Brüssel noch keine Einigung über die 
künftige Gerichtsbarkeit im geplanten 
Binnenmarkt von EG und Europäischer 
Freihandelszone (EFTA) ab. Allerdings 
hat sich die EG zum wiederholten Male 
dafür ausgesprochen, dass sie das Ab
kommen keinesfalls scheitern lassen und 
zu einer baldigen Regelung kommen wol
le. Anzeichen sprachen dafür, dass die 
EG-Aussenminister der verhandelnden 
EG-Kommission grünes Licht für mehr 
Flexibilität gegeben haben. Einzelheiten 
wurden aber nicht bekannt. 

Umstritten ist nach wie vor die Frage, 
welche Instanz bei Rechtsstreitigkeiten in 
Wettbewerbsfragen zuständig sein soll, 
nachdem der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) der E G  es im vergangenen De

zember abgelehnt hatte, ein gemischtes 
Richtergremium zuzulassen. Dies wider
spreche dem EG-Recht, hiess es in dem 
Urteil. Die EFTA, die sich im übrigen im 
gemeinsamen Wirtschaftsraum bis auf 
wenige befristete Ausnahmen dem EG-
Recht unterordnen will, verlangt ihrer
seits, dass ihre Anliegen nicht ausschliess
lich vom Spruch fremder Richter abhän
gig gemacht werden. Das gilt insbesonde
re für solche Fälle, in die — beispielsweise 
wegen Dumpingpraxis - Unternehmen 
beider Wirtschaftsblöcke verwickelt sind 
und die Gefahr besteht, dass eines von 
ihnen zum Nachteil des anderen bevor
zugt werden könnte. Klar scheint zu sein, 
dass EFTA-interne Streitigkeiten zu
nächst von der EG-Kommission beurteilt 
werden sollen und als letzte Instanz der 
E u G H  gefordert ist. 

Bundesaussenminister Hans-Dietrich 
Genscher meinte nach der EWR-Diskus-

sion im EG-Ministerrat, es müsse nun 
binnen der nächsten Wochen eine Lösung 
gefunden werden. «Wir wollen der  Kom
mission beim Verhandeln keine Hand
schellen anlegen», sagte er. Allerdings 
müsse bei aller Flexibilität die Einheit
lichkeit des künftigen Binnenmarktes ge
wahrt bleiben. Flexibilität, so sagte Gen
scher sinngemäss, müsse aber auch von 
der anderen Verhandlungsseite aufge
bracht werden. 

Wenn es in der Frage der Gerichtsbar
keit nicht zu einer Einigung von E G  und 
EFTA kommt, droht der  gesamte Ver
trag über den gemeinsamen Wirtschafts
raum zu scheitern. Verspielt wäre dann 
ein Binnenmarkt, der neben den zwölf 
EG-Mitgliedern auch Schweiz, Öster
reich, Liechtenstein, Norwegen, Schwe
den, Finnland und Island einschliessen 
würde. 

«Nichts zu 
deklarieren» 

Seit einigen Jahren wird an den 
schweizerischen Grenzübergangs
stellen die grüne Sichtdeklaration 
(gSD) zur Beschleunigung des Per
sonenverkehrs mit Erfolg angewen
det. Nun hat die Eidg. Zollverwal
tung eine neue, neutrale Sichtdekla
ration geschaffen. Sie unterscheidet 
sich von der bisherigen lediglich 
durch den Text auf der  Rückseite. 
Dieser ist neu so gehalten, dass die 
gSD auch von den österreichischen 
Zollbehörden als verbindliche Er
klärung akzeptiert wird. Sie ersetzt 
die mündliche Befragung nach mit
geführten Waren. Wird die Dekla
ration gut sichtbar hinter der  Wind
schutzscheibe angebracht, erklärt 
der  Fahrer dem Zollamt, dass e r  
und seine Mitfahrer gültige Grenz-
übertrittspapiere sowie lediglich er
laubte Waren im Rahmen der Frei
mengen mitführen. Mit der  neuen 
gSD soll der grenzüberschreitende 
Personenverkehr auf  der  Strasse 
weiter beschleunigt werden. Die 
neue gSD kann bei den schweizeri
schen Zollämtern an der Grenze zu 
Österreich bezogen werden. Natür
lich hat die neue Sichtdeklaration 
auch an unserer Grenze zu Öster
reich Gültigkeit. 

(Zollkreisdirektion Chur) 

«Neue Gatt-Rolle» 
vorgeschlagen 

Davos (spk/dpa) Der  Vizepräsident der 
EG-Kommission, Leon Brittan, hat vor
geschlagen, dass sich das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen (Gatt) 
weitaus stärker mit der  Kontrolle der 
Wettbewerbspolitik befassen sollte. Die 
nächste Gatt-Runde müsse sich um re
striktives Geschäftsgebahren und um 
Kartelle kümmern, meinte e r  am Montag 
am Weltwirtschaftsforum in Davos. 

Das Gatt solle so mit einer «neuen 
Rolle» betraut werden und auch die Re
gelung für Konfliktfälle bei Handelssub
ventionen solle «wirklich Zähne» bekom
men. Zwar sei eine Internationale Anti-
Kartellbehörde noch Zukunftsmusik. Die 
Regierungen könnten aber dem Gatt in 
Genf gegenüber verantwortlich gemacht 
werden für die Kartelle in ihrem Land 
und für die Einhaltung bestimmter Re
geln. 

Auch gemeinsame Bestimmungen für 
Fusionen seien denkbar, sagte der Vize
präsident. Im Sinne wirksamer Wettbe
werbspolitik wäre eine Verständigung 
darauf, dass restriktive Unternehmenspo-
litik nicht gesetzlich erzwingbar sei, ein 
erheblicher Fortschritt. Die EG-Kommis
sion habe bereits umfassende Möglichkei
ten, gegen Kartell-Sünder vorzugehen. 

Das Bekenntnis der E G  zu einer trans
parenten Wettbewerbspolitik sollte auch 
von ihren Handelspartnern übernommen 
werden, verlangte Brittan weiter. Das 
multilaterale Gatt-Sytem sei am besten 
geeignet, die Regeln für den Wettbewerb 
international festzusetzen, zu überprüfen 
und Verstösse zu ahnden. 

Doch müssten der «Durchsetzungsme
chanismus» und die Regeln zur Konflikt
lösung gestärkt werden. 


